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Wie wurde kontaktiert 

und beraten?

Gefördert von:AusBildung bis 18 ist eine Initiative der österreichischen Bundesregierung

 

 

39% AMS*

28% Schule

23% SMS*

6% Sonstiges

4% Lehre

Was haben die Jugendlichen 

davor gemacht?

*Ausbildungs- und Beratungsangebote des 
Sozialministeriumservice (SMS) bzw. 

des Arbeitsmarktservice (AMS)
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Wie viele Jugendliche wurden begleitet?

13% 
Ausbildungspflicht 
ruht (§7 APflG)

Perspektiven- und 
Betreuungsplanung

31% beim Jugendcoaching; 
32% beim AMS

1% 
keine weitere Meldung 
über Ausbildungspflicht-
verletzung 

4% 
erwerbstätig 
(§5 APflG)

11% 
Zusage eines 
Ausbildungsplatzes

91%
Begleitung positiv 

abgeschlossen 
Ausbildungsstatus 
unklar, Einleitung 
einer Sanktionierung 
oder Sonstiges

9%

Was war das Ergebnis 

der Begleitung?

In Österreich sind alle Jugendlichen verpflichtet, bis zu ihrem 18. Geburtstag 
einer Bildung oder Ausbildung nachzugehen. Setzen Jugendliche ihre 
Ausbildung nach der Schulpflicht nicht fort oder brechen diese ab, werden 
sie in das Monitoring AusBildung bis 18 eingemeldet. 

Die Jugendlichen werden dann von den Koordinierungsstellen AusBildung bis 
18 bzw. dem Jugendcoaching kontaktiert und begleitet mit dem Ziel, sie bei 
der Rückkehr in das Ausbildungssystem zu unterstützen. 

Monitoring AusBildung bis 18

DATASHEET 2024 | Österreich

Erfüllung der Ausbildungspflicht 
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Wie wurde kontaktiert 

und beraten?

Gefördert von:AusBildung bis 18 ist eine Initiative der österreichischen Bundesregierung

 

 

45% AMS*

25% Schule

19% SMS*

10% Sonstiges

1% Lehre

Was haben die Jugendlichen 

davor gemacht?

*Ausbildungs- und Beratungsangebote des 
Sozialministeriumservice (SMS) bzw. 

des Arbeitsmarktservice (AMS)

Begleitungen von 
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Wie viele Jugendliche 

wurden begleitet?

17% 

Ausbildungspflicht 
ruht (§7 APflG)

Perspektiven- und 
Betreuungsplanung

30% beim Jugendcoaching; 
28% beim AMS

1% 

keine weitere Meldung 
über Ausbildungspflicht-
verletzung 

1% 

erwerbstätig 
(§5 APflG)

13% 

Zusage eines 
Ausbildungsplatzes

89%
Begleitung positiv 

abgeschlossen 
Ausbildungsstatus 
unklar, Einleitung 
einer Sanktionierung 
oder Sonstiges

11%

Was war das Ergebnis 

der Begleitung?

Erfüllung der Ausbildungspflicht 

In Österreich sind alle Jugendlichen verpflichtet, bis zu ihrem 18. Geburtstag 
einer Bildung oder Ausbildung nachzugehen. Setzen Jugendliche ihre 
Ausbildung nach der Schulpflicht nicht fort oder brechen diese ab, werden 
sie in das Monitoring AusBildung bis 18 eingemeldet. 

Die Jugendlichen werden dann von den Koordinierungsstellen AusBildung bis 
18 bzw. dem Jugendcoaching kontaktiert und begleitet mit dem Ziel, sie bei 
der Rückkehr in das Ausbildungssystem zu unterstützen.  

Monitoring AusBildung bis 18

DATASHEET 2024 | Burgenland
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Wie wurde kontaktiert 

und beraten?

Gefördert von:AusBildung bis 18 ist eine Initiative der österreichischen Bundesregierung

 

 

34% AMS*

34% Schule

21% SMS*

5% Lehre

5% Sonstiges

Was haben die Jugendlichen 

davor gemacht?

*Ausbildungs- und Beratungsangebote des 
Sozialministeriumservice (SMS) bzw. 

des Arbeitsmarktservice (AMS)
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46% beim Jugendcoaching; 
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verletzung 

1% 

erwerbstätig 
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Zusage eines 
Ausbildungsplatzes

90%
Begleitung positiv 

abgeschlossen 
Ausbildungsstatus 
unklar, Einleitung 
einer Sanktionierung 
oder Sonstiges

10%

Was war das Ergebnis 

der Begleitung?

Erfüllung der Ausbildungspflicht 

In Österreich sind alle Jugendlichen verpflichtet, bis zu ihrem 18. Geburtstag 
einer Bildung oder Ausbildung nachzugehen. Setzen Jugendliche ihre 
Ausbildung nach der Schulpflicht nicht fort oder brechen diese ab, werden 
sie in das Monitoring AusBildung bis 18 eingemeldet. 

Die Jugendlichen werden dann von den Koordinierungsstellen AusBildung bis 
18 bzw. dem Jugendcoaching kontaktiert und begleitet mit dem Ziel, sie bei 
der Rückkehr in das Ausbildungssystem zu unterstützen. 

Monitoring AusBildung bis 18

DATASHEET 2024 | Kärnten

<10
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Wie wurde kontaktiert 

und beraten?

Gefördert von:AusBildung bis 18 ist eine Initiative der österreichischen Bundesregierung

 

 

38% AMS*

31% Schule

22% SMS*

5% Lehre

3% Sonstiges

Was haben die Jugendlichen 

davor gemacht?

*Ausbildungs- und Beratungsangebote des 
Sozialministeriumservice (SMS) bzw. 

des Arbeitsmarktservice (AMS)
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Begleitungen von 

ausbildungs-
pflichtverletzenden 

Jugendlichen

788

Wie viele Jugendliche 

wurden begleitet?

16% 

Ausbildungspflicht 
ruht (§7 APflG)

Perspektiven- und 
Betreuungsplanung

32% beim Jugendcoaching; 
32% beim AMS

<1% 

keine weitere Meldung 
über Ausbildungspflicht-
verletzung 

4% 

erwerbstätig 
(§5 APflG)

9% 

Zusage eines 
Ausbildungsplatzes

92%
Begleitung positiv 

abgeschlossen 
Ausbildungsstatus 
unklar, Einleitung 
einer Sanktionierung 
oder Sonstiges

8%

Was war das Ergebnis 

der Begleitung?

Erfüllung der Ausbildungspflicht 

In Österreich sind alle Jugendlichen verpflichtet, bis zu ihrem 18. Geburtstag 
einer Bildung oder Ausbildung nachzugehen. Setzen Jugendliche ihre 
Ausbildung nach der Schulpflicht nicht fort oder brechen diese ab, werden 
sie in das Monitoring AusBildung bis 18 eingemeldet. 

Die Jugendlichen werden dann von den Koordinierungsstellen AusBildung bis 
18 bzw. dem Jugendcoaching kontaktiert und begleitet mit dem Ziel, sie bei 
der Rückkehr in das Ausbildungssystem zu unterstützen. 

Monitoring AusBildung bis 18

DATASHEET 2024 | Niederösterreich
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Wie wurde kontaktiert 

und beraten?

Gefördert von:AusBildung bis 18 ist eine Initiative der österreichischen Bundesregierung

 

 

36% AMS*

31% Schule

21% SMS*

7% Sonstiges

5% Lehre

Was haben die Jugendlichen 

davor gemacht?

*Ausbildungs- und Beratungsangebote des 
Sozialministeriumservice (SMS) bzw. 

des Arbeitsmarktservice (AMS)

Begleitungen von 
ausbildungs-

pflichtverletzenden 
Jugendlichen

790
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Zusage eines 
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92%
Begleitung positiv 

abgeschlossen 
Ausbildungsstatus 
unklar, Einleitung 
einer Sanktionierung 
oder Sonstiges

8%

Was war das Ergebnis 

der Begleitung?

Erfüllung der Ausbildungspflicht 

In Österreich sind alle Jugendlichen verpflichtet, bis zu ihrem 18. Geburtstag 
einer Bildung oder Ausbildung nachzugehen. Setzen Jugendliche ihre 
Ausbildung nach der Schulpflicht nicht fort oder brechen diese ab, werden 
sie in das Monitoring AusBildung bis 18 eingemeldet. 

Die Jugendlichen werden dann von den Koordinierungsstellen AusBildung bis 
18 bzw. dem Jugendcoaching kontaktiert und begleitet mit dem Ziel, sie bei 
der Rückkehr in das Ausbildungssystem zu unterstützen. 

Monitoring AusBildung bis 18

DATASHEET 2024 | Oberösterreich
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Wie wurde kontaktiert 

und beraten?

Gefördert von:AusBildung bis 18 ist eine Initiative der österreichischen Bundesregierung

 

 

45% SMS*

21% Schule

20% AMS*

11% Sonstiges

4% Lehre

Was haben die Jugendlichen 

davor gemacht?

*Ausbildungs- und Beratungsangebote des 
Sozialministeriumservice (SMS) bzw. 

des Arbeitsmarktservice (AMS)

Begleitungen von 
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Wie viele Jugendliche 

wurden begleitet?
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44% beim Jugendcoaching; 
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6% 

erwerbstätig 
(§5 APflG)
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Zusage eines 
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91%
Begleitung positiv 

abgeschlossen 
Ausbildungsstatus 
unklar, Einleitung 
einer Sanktionierung 
oder Sonstiges

9%

Was war das Ergebnis 

der Begleitung?

Erfüllung der Ausbildungspflicht 

In Österreich sind alle Jugendlichen verpflichtet, bis zu ihrem 18. Geburtstag 
einer Bildung oder Ausbildung nachzugehen. Setzen Jugendliche ihre 
Ausbildung nach der Schulpflicht nicht fort oder brechen diese ab, werden 
sie in das Monitoring AusBildung bis 18 eingemeldet. 

Die Jugendlichen werden dann von den Koordinierungsstellen AusBildung bis 
18 bzw. dem Jugendcoaching kontaktiert und begleitet mit dem Ziel, sie bei 
der Rückkehr in das Ausbildungssystem zu unterstützen. 

Monitoring AusBildung bis 18

DATASHEET 2024 | Salzburg
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Wie wurde kontaktiert 

und beraten?

Gefördert von:AusBildung bis 18 ist eine Initiative der österreichischen Bundesregierung

 

 

30% AMS*

27% Schule

26% SMS*

11% Sonstiges

5% Lehre

Was haben die Jugendlichen 

davor gemacht?

*Ausbildungs- und Beratungsangebote des 
Sozialministeriumservice (SMS) bzw. 

des Arbeitsmarktservice (AMS)
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Wie viele Jugendliche 

wurden begleitet?

25% 

Ausbildungspflicht 
ruht (§7 APflG)

Perspektiven- und 
Betreuungsplanung

34% beim Jugendcoaching; 
29% beim AMS

1% 
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verletzung 

4% 
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(§5 APflG)
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Zusage eines 
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97%
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abgeschlossen 
Ausbildungsstatus 
unklar, Einleitung 
einer Sanktionierung 
oder Sonstiges

3%

Was war das Ergebnis 

der Begleitung?

Erfüllung der Ausbildungspflicht 

In Österreich sind alle Jugendlichen verpflichtet, bis zu ihrem 18. Geburtstag 
einer Bildung oder Ausbildung nachzugehen. Setzen Jugendliche ihre 
Ausbildung nach der Schulpflicht nicht fort oder brechen diese ab, werden 
sie in das Monitoring AusBildung bis 18 eingemeldet. 

Die Jugendlichen werden dann von den Koordinierungsstellen AusBildung bis 
18 bzw. dem Jugendcoaching kontaktiert und begleitet mit dem Ziel, sie bei 
der Rückkehr in das Ausbildungssystem zu unterstützen. 

Monitoring AusBildung bis 18

DATASHEET 2024 | Steiermark
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Wie wurde kontaktiert 

und beraten?

Gefördert von:AusBildung bis 18 ist eine Initiative der österreichischen Bundesregierung

 

 

35% Schule

27% AMS*

24% SMS*

9% Lehre

4% Sonstiges

Was haben die Jugendlichen 

davor gemacht?

*Ausbildungs- und Beratungsangebote des 
Sozialministeriumservice (SMS) bzw. 

des Arbeitsmarktservice (AMS)
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36% beim Jugendcoaching; 
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(§5 APflG)

18% 

Zusage eines 
Ausbildungsplatzes

91%
Begleitung positiv 

abgeschlossen 
Ausbildungsstatus 
unklar, Einleitung 
einer Sanktionierung 
oder Sonstiges

9%

Was war das Ergebnis 

der Begleitung?

Erfüllung der Ausbildungspflicht 

In Österreich sind alle Jugendlichen verpflichtet, bis zu ihrem 18. Geburtstag 
einer Bildung oder Ausbildung nachzugehen. Setzen Jugendliche ihre 
Ausbildung nach der Schulpflicht nicht fort oder brechen diese ab, werden 
sie in das Monitoring AusBildung bis 18 eingemeldet. 

Die Jugendlichen werden dann von den Koordinierungsstellen AusBildung bis 
18 bzw. dem Jugendcoaching kontaktiert und begleitet mit dem Ziel, sie bei 
der Rückkehr in das Ausbildungssystem zu unterstützen.  

Monitoring AusBildung bis 18

DATASHEET 2024 | Tirol
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Wie wurde kontaktiert 

und beraten?

Gefördert von:AusBildung bis 18 ist eine Initiative der österreichischen Bundesregierung

 

 

34% Schule

30% AMS*

22% SMS*

12% Sonstige

2% Lehre

Was haben die Jugendlichen 

davor gemacht?

*Ausbildungs- und Beratungsangebote des 
Sozialministeriumservice (SMS) bzw. 

des Arbeitsmarktservice (AMS)

Begleitungen von 
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Zusage eines 
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89%
Begleitung positiv 

abgeschlossen 
Ausbildungsstatus 
unklar, Einleitung 
einer Sanktionierung 
oder Sonstiges

11%

Was war das Ergebnis 

der Begleitung?

Erfüllung der Ausbildungspflicht 

In Österreich sind alle Jugendlichen verpflichtet, bis zu ihrem 18. Geburtstag 
einer Bildung oder Ausbildung nachzugehen. Setzen Jugendliche ihre 
Ausbildung nach der Schulpflicht nicht fort oder brechen diese ab, werden 
sie in das Monitoring AusBildung bis 18 eingemeldet. 

Die Jugendlichen werden dann von den Koordinierungsstellen AusBildung bis 
18 bzw. dem Jugendcoaching kontaktiert und begleitet mit dem Ziel, sie bei 
der Rückkehr in das Ausbildungssystem zu unterstützen. 

Monitoring AusBildung bis 18

DATASHEET 2024 | Vorarlberg
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und beraten?

Gefördert von:AusBildung bis 18 ist eine Initiative der österreichischen Bundesregierung
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davor gemacht?

*Ausbildungs- und Beratungsangebote des 
Sozialministeriumservice (SMS) bzw. 

des Arbeitsmarktservice (AMS)
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90%
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oder Sonstiges

10%

Was war das Ergebnis 

der Begleitung?

Erfüllung der Ausbildungspflicht 

In Österreich sind alle Jugendlichen verpflichtet, bis zu ihrem 18. Geburtstag 
einer Bildung oder Ausbildung nachzugehen. Setzen Jugendliche ihre 
Ausbildung nach der Schulpflicht nicht fort oder brechen diese ab, werden 
sie in das Monitoring AusBildung bis 18 eingemeldet. 

Die Jugendlichen werden dann von den Koordinierungsstellen AusBildung bis 
18 bzw. dem Jugendcoaching kontaktiert und begleitet mit dem Ziel, sie bei 
der Rückkehr in das Ausbildungssystem zu unterstützen. 

Monitoring AusBildung bis 18
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